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2. Kurzarbeit 
 
Kommt es so zu einem Arbeitsausfall mit Entgeltausfall, etwa weil Lieferengpässe infolge des Corona-
virus auftreten und der Betrieb in der Folge nur eingeschränkt oder gar nicht arbeitsfähig ist oder weil 
ein Betrieb auf behördliche Anordnung schließen muss, so kommt ein Anspruch der betroffenen Ar-
beitnehmer auf Kurzarbeitergeld in Betracht. 
 
Kurzarbeitergeld kann für eine Dauer von bis zu zwölf Monaten bewilligt werden. Kurzarbeitergeld wird 
in derselben Höhe wie Arbeitslosengeld bezahlt und beträgt 67 bzw. 60 Prozent der Differenz zwi-
schen dem pauschalierten Nettoentgelt, das ohne Arbeitsausfall gezahlt worden wäre, und dem pau-
schaliertem Nettoentgelt aus dem tatsächlich erhaltenen Arbeitsentgelt. 
 
Der Zugang zum Kurzarbeitergeld soll wie folgt erleichtert werden: 
 

· Absenkung des Quorums der von Arbeitsausfall betroffenen Beschäftigten im Betrieb auf bis 
zu 10 % 

· teilweiser oder vollständiger Verzicht auf Aufbau negativer Arbeitszeitsalden 
· Kurzarbeitergeld auch für Leiharbeitnehmer 
· vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge durch die Bundesagentur für Arbeit 

(BA) 
 
Nähere Informationen zur Beantragung des Kurzarbeitergeldes sind auf der Homepage der Bunde-
sagentur für Arbeit unter folgendem Link zu finden: 
www.arbeitsagentur.de/news/kurzarbeit-wegen-corona-virus 
 
Selbstverständlich unterstützt Sie die SGK gern bei der Beantragung des Kurzarbeitergeldes.  
 
 


